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Beiliegendes Allgemeines Rundschreiben Straßenbau des Bundesministeriums für 

Verkehr und digitale Infrastruktur wird mit der Bitte um Beachtung bei Straßen in der 

Baulast des Bundes und des Landes bekannt gegeben.  

 

Entsprechend der Ziffer 11 der ZTV M 13 „Qualifikation der Unternehmen“ dürfen nur 

Unternehmen mit der Applikation von endgültigen Markierungen beauftragt werden, 

deren Maschinen, Geräte und Personal nachweislich die Anforderungen der ZTV er-

füllen.  

 

Gemäß der Rechtsprechung dürfen für den Nachweis der Eignung von den Bietern 

vor Zuschlagserteilung nur Nachweise, Angaben und Unterlagen verlangt werden, die 

bereits in der Vergabebekanntmachung aufgeführt wurden. In diesen Fällen (i.d.R. bei 

Fachlosvergaben) ist in der Vergabebekanntmachung und unter der Nr. 3.2 der Auf-

forderung zur Angebotsabgabe der Hinweistext der ZTV M 13, Ziffer 11 aufzunehmen:  

„Bieter müssen die Qualifikation ihres Unternehmens gemäß „Zusätzlichen Technischen Ver-

tragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV-M)“ auf Verlangen 

nachweisen. Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis ver-

langt.“ 

Die Vorlage dieser zuvor genannten Qualifikationsnachweise wird zum 18.12.2015 

verpflichtend. 

 

Der Qualifikationsnachweis wird durch ein Zertifikat einer nach der EU-

Bauproduktenverordnung notifizierten Stelle für Straßenmarkierungen erbracht.  

Mit dem ARS Nr. 13/2015 wird diese Regelung auf öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige für Fahrbahnmarkierungen erweitert, die in einem Arbeitsverhältnis 

mit einer gemäß Bauproduktenverordnung notifizierten Produktzertifizierungsstelle 

oder notifizierten Zertifizierungsstelle für werkeigene Produktionskontrolle stehen. In 

diesem Fall muss für die Eignungsprüfung zusätzlich zu dem in Anhang 8 der 

ZTV M 13 angeführten „Qualifikationszertifikat“ der zugehörige „Vordruck Eigenerklä-

rung“ gem. ARS 13/2015 vorliegen.  

 

 

Mit Schreiben vom 04.06.2014 des MVI, Az. 2-3963/37 wurde die ZTV M 13 einge-

führt. Unter der Ziffer 10 „Qualifikation des Personals“ wird die Regelung getroffen, 

dass der Auftragnehmer sicherzustellen hat, dass bei der Applikation von vorüberge-

henden und endgültigen Markierungen eine geschulte und geprüfte Fachkraft für 

Fahrbahnmarkierungen des eigenen Betriebes anwesend ist.  
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Hierzu ist analog wie zuvor ausgeführt zu Verfahren. Ist der Nachweis der Qualifikati-

on des Personals vor Zuschlagserteilung erforderlich (i.d.R. bei Fachlosverfahren) ist 

in der Vergabebekanntmachung sowie unter Punkt 3.2 der Aufforderung zur Ange-

botsabgabe folgender Textbaustein aufzunehmen: 

„ Bieter müssen die Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß 

der „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf 

Straßen“ (ZTV M) auf Verlangen nachweisen. Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwer-

tiger Qualifikationsnachweis verlangt.“  

 

Die Qualifikation des Personals und des Unternehmens entsprechend der Ziffern 10 

und 11 ist grundsätzlich auch bei Mischlosverfahren vor Ausführung der Leistungen 

zu überprüfen. Die Überprüfung kann verlangt werden, da es sich hierbei um „Zusätz-

liche Technische Vertragsbedingungen“ im Sinne der VOB handelt, die mit Aufnahme 

der ZTV M 13 Bestandteile des Bauvertrags werden. 

 

Die Regierungspräsidien werden gebeten, dieses Schreiben mit Anlage an die Stra-

ßenbaudienststellen der unteren Verwaltungsbehörden weiterzuleiten. Im Interesse 

einer einheitlichen Handhabung wird den Stadt- und Landkreisen die Anwendung für 

die Straßen in ihrer Baulast empfohlen. 

 

Beiliegendes Schreiben wird in der „Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung 

Baden-Württemberg“ (LisRe-StB-BW) im Intra- und Internetangebot der Landesstelle 

für Straßentechnik im Sachgebiet 7.4 Leit- und Schutzeinrichtungen eingestellt.  

 

gez. Bucher 










